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Publizierende Stelle 
Savognin Bergbahnen AG, Stradung 42, 7460 Savognin

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 
Savognin Bergbahnen AG

Betroffene Organisation:  
Savognin Bergbahnen AG 
CHE-105.766.392 
Stradung 42 
7460 Savognin 

Angaben zur Generalversammlung:  
25.09.2021, 13:00 Uhr, Sala Grava, 7460 Savognin 

Einladungstext/Traktanden:  
Traktanden 

1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 26. September 2020. Antrag des 
Verwaltungsrates: Genehmigung. 

2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2020/21 sowie Bericht der Revisionsstelle. Antrag 
des Verwaltungsrates: Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2020/21. 

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes. Antrag des 
Verwaltungsrates: Vortrag des Bilanzgewinnes von CHF 24‘714.73 auf die neue 
Rechnung.  

4. Beschlussfassung über die Anpassung der Statuten. Antrag des Verwaltungsrates: 
Aktualisierung der Statuten.  

5. Entlastung der Organe. Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung aller Organe für das 
Geschäftsjahr 2020/21. 

6. Wahl der Revisionsstelle.Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der Balmer-Etienne AG 
als Revisionsstellefür das Geschäftsjahr 2021/22. 

7. Varia 

Formelles für die 59. Generalversammlung 



Bitte beachten Sie die Anmeldepflicht bis zum 17. September 2021 per Mail 
aninfo@savogninbergbahnen.ch oder unter www.valsurses.ch/gbgvsabb 

Falls Sie nicht an der Generalversammlung teilnehmen können, ersuchen wir Sie, einen 
anderen Aktionär mit Ihrer Vertretung zu beauftragen (Anmeldepflicht beachten!). Eine 
vorbereitete Vollmacht können Sie auf unserer Website unter 
www.valsurses.ch/gbgvsabb downloaden. 

Zutrittskarten für die Generalversammlung können am 25. September 2021 zwischen 
11.45 und12.45 Uhr im Versammlungslokal („Sala Grava“, Savognin) bezogen werden. 
Zum Bezug derZutrittskarten müssen Sie sich lediglich mittels ID-Karte ausweisen 
können, da Sie im Aktienbuch der Gesellschaft entsprechen eingetragen sind.  

Diese Einladung gilt gleichzeitig als Bekanntgabe an die Partizipanten gemäss Art. 656d 
OR. 

Savognin, August 2021  

Savognin Bergbahnen AG, der Verwaltungsrat 
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Einladung 
 
zur 59. ordentlichen Generalversammlung 

Samstag, 25. September 2021, 13.00 Uhr 

im Gemeindesaal Grava („Sala Grava“), Savognin 
 
 
 
Traktanden 
 
1. Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 26. September 2020 

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung. 
 
2. Jahresbericht und Jahresrechnung 2020/21 sowie Bericht der Revisionsstelle 

Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung 2020/21. 
 
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 
  Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag des Bilanzgewinnes von CHF 24‘714.73 

auf die neue Rechnung. 
 
4. Beschlussfassung über die Anpassung der Statuten 

Antrag des Verwaltungsrates: Aktualisierung der Statuten. 
 
5. Entlastung der Organe 

Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung aller Organe für das Geschäftsjahr 2020/21. 
 
6. Wahl der Revisionsstelle 

Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021/22. 
 
7. Varia 
 
 
 
Formelles für die 59. Generalversammlung 
 
Bitte beachten Sie die Anmeldepflicht bis zum 17. September 2021 per Mail an info@savogninbergbah-
nen.ch oder unter www.valsurses.ch/gbgvsabb 
 
Falls Sie nicht an der Generalversammlung teilnehmen können, ersuchen wir Sie, einen anderen Aktionär 
mit Ihrer Vertretung zu beauftragen (Anmeldepflicht beachten!). Eine vorbereitete Vollmacht können Sie 
auf unserer Website unter www.valsurses.ch/gbgvsabb downloaden. 
 
Zutrittskarten für die Generalversammlung können am 25. September 2021 zwischen 11.45 und 12.45 Uhr 
im Versammlungslokal („Sala Grava“, Savognin) bezogen werden. Zum Bezug der Zutrittskarten müssen 
Sie sich lediglich mittels ID-Karte ausweisen können, da Sie im Aktienbuch der Gesellschaft entsprechen 
eingetragen sind. 
 
Diese Einladung gilt gleichzeitig als Bekanntgabe an die Partizipanten gemäss Art. 656d OR. 
 
 
Savognin, August 2021    Savognin Bergbahnen AG, der Verwaltungsrat 
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